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 Landratsamt 
 Garmisch-Partenkirchen 
 Z U G S P I T Z R E G I O N  

 
A n t r a g  auf 
Eintragung in die Warteliste  
für eine „Dauergenehmigung  
für ein Elektromotorboot  
am Staffelsee“ 

 
Antragsteller 
Familienname, Vorname 

 
 
 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 

 
 

 
Telefonnummer E-Mail 

 
 

 
 

 
Angaben zum Boot (falls bereits vorhanden) 

Art des Fahrzeugs: 

Hersteller/Typ: 

Motor: 

Leistung: 

 
Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 

 

  

 
Da der Staffelsee nicht allgemein zur Schifffahrt zugelassen ist, dürfen Boote/Wasserfahrzeuge mit 
eigener Triebkraft nur mit einer schifffahrtsrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes einge-
setzt werden. Genehmigungsfähig sind nur kleine Boote (bis max. 6 m Länge) mit Elektromotor bis 
max. 1 kW (bei max. 24 V Spannung). Boote mit eingebauter Wohn-/Koch- oder sanitären Einrich-
tung oder mit einer Kajüthöhe über 1,20 m sowie Sportmotorboote sind am Staffelsee nicht geneh-
migungsfähig. 
 

Hinweise:  

- Bei Änderung der Daten, wie z.B.: Wohnortwechsel, ist der Antragsteller selbst für eine Bekanntgabe 
der neuen Daten zuständig. Bei unbekannter Adresse wird der Datensatz aus der Warteliste entfernt. 

- Der Antragsvordruck muss vollständig ausgefüllt sein, da sonst keine Bearbeitung möglich ist. 

- Der Antrag kann per E-Mail übersendet werden. Eine Unterschrift ist dann nicht nötig, die Absendung 
des E-Mails bestätigt die oben genannten Daten. 

- Für die Genehmigung wird eine einmalige Gebühr vom Landratsamt erhoben (derzeit 100,00 €).  

- Hinzu kommt eine privatrechtliche Bewilligung des See-Eigentümers (für den Staffelsee: Bayerische 
Schlösser- und Seenverwaltung, Nepomukweg 4, 82319 Starnberg. Das jährliche Nutzungsentgelt ist 
an den Eigentümer zu entrichten – Entgelthöhe siehe Rückseite). 

 

Stand: 01/2023 

 



 
 
 
 

 
 

AUSZUG 
 
 

Allgemeine-Entgeltstabelle 
 

für die Seenutzungen an den  
der Schlösserverwaltung unterstehenden Seen 

(Stand 01.01.2024) 
 

Entgelte netto in EURO zzgl. gesetzl. USt. 
 
 
 
III. Motorboote 

 (gewerblich und privat genutzte)     jährlich: 
 
1. mit Elektromotor 

unter 2 kW       135,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bayerische Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen 
Außenstelle Starnberger See 
Nepomukweg 4 
82319 Starnberg 
Tel: 08151/550730-0 
Fax: 08151/550730-9 
 
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.schloesser.bayern.de 
 

 
 


